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Versicherungsbedingungen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
(VB VH Global) 

VB VH GLOBAL – Ausgabe Juli 2014 

1 Gegenstand der Versicherung 
 
1.1 Vermögensschäden 
 

1.1.1 Soweit vereinbart (siehe Versicherungsschein), gewährt 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer, nach Maßgabe 
des Punktes 10 auch seinen Organen, Arbeitnehmern (gem.  
§ 5 BetrVG) sowie freien Mitarbeitern (ausschließlich natürli-
che Personen), Versicherungsschutz für den Fall, dass er 
wegen eines bei der Ausübung der versicherten Tätigkeit 
begangenen Verstoßes von einem anderen aufgrund gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen für einen Vermögensschaden 
verantwortlich gemacht wird (Drittschaden). Dies gilt auch für 
Verstöße von Personen, für die er einzutreten hat. 
 
1.1.2 Soweit vereinbart (siehe Versicherungsschein), gewährt 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer Versicherungs-
schutz für Vermögensschäden, die dieser infolge eines bei 
Ausübung der versicherten Tätigkeit von seinen Organen, 
Arbeitnehmern (gem. § 5 BetrVG) sowie freien Mitarbeitern 
(ausschließlich natürliche Personen) fahrlässig begangenen 
Verstoßes erlitten hat und soweit sich diese dadurch haft-
pflichtig gemacht haben (Eigenschaden). Schäden die einem 
Dritten entstanden sind, fallen nicht unter die Eigenschaden-
deckung, auch wenn der Versicherungsnehmer hierfür z.B. 
dem Dritten Schadenersatz zu leisten hatte und somit sein 
eigenes Vermögen geschädigt wurde. Die Eigenschadende-
ckung stellt somit keine Haftpflichtversicherung für Haftpflicht-
gefahren gegenüber Dritten dar. 
 
1.1.3 Versichert ist die rechtlich zulässige, im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen genannte, berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers (versicherte Tätigkeit). Hierzu 
gehört auch die Erbringung von außergerichtlichen Rechts-
dienstleistungen, soweit diese gem. §§ 5, 7 oder 8 RDG recht-
lich zulässig sind und die dort genannten jeweiligen Voraus-
setzungen erfüllt sind. 
 
1.1.4 Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder 
Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers oder 
Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschä-
den (Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder Abhanden-
kommen von Sachen) sind, noch sich aus solchen von dem 
Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er einzutre-
ten hat, verursachten Schäden herleiten. Als Sachen gelten 
insbesondere auch Geld und geldwerte Zeichen. Schäden an 
elektronischen Daten werden insoweit wie Vermögensschä-
den behandelt und sind mitversichert. 
 
1.1.5 Mitversichert sind unmittelbare Haftpflichtansprüche 
wegen Vermögensschäden, die aus Anlass der versicherten 
beruflichen Tätigkeit, von Kunden (Auftraggebern, Mandanten 
oder Klienten) des Versicherungsnehmers wegen einer Dis-
kriminierung oder wegen Verletzung einer Vorschrift zum 
Schutz vor Diskriminierung, insbesondere aus dem Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz, geltend gemacht werden.  

Nicht versichert sind Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer in seiner Funktion als Arbeitgeber, Dienstherr, Auf-
traggeber von Werklohnverträgen oder Unternehmer im Sinne 
von §§ 84 ff Handelsgesetzbuch. Dies gilt auch dann, wenn es 
sich um die Anbahnung eines solchen Vertrags handelt. 
 

1.1.6 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren beein-
trächtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn und soweit die 
Verfahrensordnung des Schiedsgerichtshofs der Internationa-
len Handelskammer Paris oder der deutschen Zivilprozess-
ordnung (§§ 1025 ff ZPO) zugrunde gelegt ist. 
 
1.1.7 Mitversichert ist die Auferlegung von Prozesskosten 
gemäß § 49 II WEG. 
 
1.1.8 Soweit vereinbart (siehe Versicherungsschein), gewährt 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer Versicherungs-
schutz für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten 
und Informationen im Rahmen der beruflichen Betätigung des 
Versicherungsnehmers (Datenhaftpflicht). 4.2.8 gilt in diesem 
Fall in entsprechendem Umfang nicht. 
 
1.2 Sachschäden 

 
1.2.1 Im Rahmen der Drittschadendeckung gemäß 1.1.1 sind 
mitversichert Haftpflichtansprüche wegen unmittelbarer oder 
mittelbarer Sachschäden 
 
1. an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Betracht 
kommenden Schriftstücken und 
 
2. an sonstigen beweglichen Gegenständen, die das Objekt 
der versicherten Betätigung des Versicherungsnehmers bil-
den. 
 

1.2.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Sachschä-
den, die entstehen 
 
1. durch Abhandenkommen von Geld, geldwerten Zeichen, 
Wertsachen, Inhaberpapieren und in Blanco indossierten 
Orderpapieren; das Abhandenkommen von Wechseln fällt 
nicht unter diese Ausschlussbestimmung; 
 
2. aus Anlass der Ausübung technischer Berufstätigkeit, der 
Verwaltung von Grundstücken oder der Führung wirtschaftli-
cher Betriebe. 
 
1.2.3 Soweit vereinbart (siehe Versicherungsschein), sind 
Ansprüche im Zusammenhang mit dem Abhandenkommen 
von Schlüsseln mitversichert (Schlüsselverlust). Der Versiche-
rungsschutz umfasst die Kosten für 
 
1. den notwendigen Austausch von Schlössern und Schließ-
vorrichtungen; 
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2. vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) 
sowie 
 
3. den erforderlich gewordenen Objektschutz bis zu einer 
Dauer von 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel-
chem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 
 
Diese versicherten Kosten werden als Leistung auf die Versi-
cherungssumme angerechnet. Nicht versichert sind 
 
1. Schäden aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln 
sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen; 
 
2. Ansprüche wegen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes 
(z.B. wegen Einbruchs). 
 
1.3 Geografischer Geltungsbereich 

 
1.3.1 Die Versicherung gilt - soweit rechtlich zulässig – welt-
weit, mit Ausnahme von Australien, China, Hongkong, Indien, 
Jamaika, Kanada, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Südafrika 
sowie den Vereinigten Staaten von Amerika. Dies bezieht sich 
sowohl auf Ansprüche die vor einem Gericht eines dieser 
Länder geltend gemacht werden, sowie auf Ansprüche infolge 
der Verletzung des Rechts eines dieser Länder sowie im Zu-
sammenhang mit einer in einem dieser Länder vorgenomme-
nen Tätigkeit. 
 
1.3.2 Tätigkeiten, die über ausländische Tochtergesellschaf-
ten, ausländische Niederlassungen, ausländische Zweigstel-
len jeder Art oder über durch Kooperationsvereinbarungen 
verbundene Firmen im Ausland ausgeübt werden, sind nur 
durch besondere Vereinbarung mitversichert. 
 
1.3.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche auf Ent-
schädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive und 
exemplary damages. 
 
1.4 Vorsorgeversicherung 

 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf berufliche 
Tätigkeiten, die der Versicherungsnehmer nach Abschluss der 
Versicherung neu aufnimmt, es sei denn, für diese Tätigkeit 
wird der Abschluss einer Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben (Pflichtver-
sicherung). Hierbei gilt folgendes: Der Versicherungsschutz 
beginnt sofort mit der Aufnahme der neuen Tätigkeit, ohne 
dass es einer besonderen Anzeige bedarf. Der Versiche-
rungsnehmer ist aber verpflichtet spätestens 12 Monate nach 
Aufnahme der Tätigkeit, oder auf Aufforderung des Versiche-
rers, die auch durch einen auf der Beitragsrechnung aufge-
druckten Hinweis erfolgen kann (binnen eines Monats nach 
Empfang dieser Aufforderung), jede neu aufgenommene Tä-
tigkeit anzuzeigen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Anzeige oder kommt innerhalb Monatsfrist nach 
Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung 
über den Beitrag für die neue Tätigkeit nicht zustande, so fällt 
der Versicherungsschutz für dieselbe rückwirkend vom Gefah-
reneintritt ab fort. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die 
Anzeige der neuen Tätigkeit erstattet ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen, dass die neue Tätigkeit erst nach 
Abschluss der Versicherung und in einem Zeitpunkt aufge-
nommen worden ist, in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen 
war. 

2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung 

 
2.1 Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom 

Beginn des Versicherungsschutzes (2.1 des Allgemeinen Teils 
zur Police (AT)) bis zum Ablauf des Vertrags vorkommenden 
Verstöße. 
 
2.2 Die Rückwärtsversicherung bietet, sofern vereinbart (siehe 

Versicherungsschein), Versicherungsschutz für Verstöße in 
der Vergangenheit, welche dem Versicherungsnehmer bis zur 
Abgabe seiner Vertragserklärung nicht bekannt waren. Bei 
Antragstellung ist die zu versichernde Zeit nach Anfangs- und 
Endpunkt zu bezeichnen. Als bekannter Verstoß gilt ein Vor-
kommnis, wenn dieses vom Versicherungsnehmer als fehler-
haft erkannt oder ihm gegenüber als fehlerhaft bezeichnet 
worden ist. 
 
2.3 Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verur-

sacht, gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag begangen, 
an welchem die versäumte Handlung spätestens hätte vorge-
nommen werden müssen, um den Eintritt des Schadens ab-
zuwenden. 
 
2.4 Der Versicherungsschutz umfasst die Folgen aller wäh-

rend der Versicherungsdauer begangenen Verstöße, die dem 
Versicherer nicht später als fünf Jahre nach Beendigung des 
Versicherungsvertrags gemeldet werden. Diese fünfjährige 
Befristung des Versicherungsschutzes gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass diese Frist 
von ihm unverschuldet versäumt wurde. Fällt das versicherte 
Interesse vollständig und dauerhaft weg, zum Beispiel wegen 
Einstellung des Betriebs aus altersbedingten oder gesundheit-
lichen Gründen, so umfasst der Versicherungsschutz die Fol-
gen aller während der Versicherungsdauer begangenen Ver-
stöße. 
 
2.5 Verstöße vor Beginn des Versicherungsschutzes (2.1 des 

Allgemeinen Teils zur Police (AT)), die erstmalig während der 
Laufzeit dieses Vertrags als Versicherungsfall geltend ge-
macht und vom Versicherungsnehmer unverzüglich angezeigt 
werden, gelten unabhängig von einer Rückwärtsversicherung 
nach 2.2  als mitversichert, wenn 
 
1. dieser Vertrag unmittelbar im Anschluss an einen vorheri-
gen Versicherungsvertrag der gleichen Art (Vorversicherung 
mit Definition des Versicherungsfalls entsprechend 8.1) be-
gonnen hat, 
 
2. der zugrunde liegende Verstoß während der Laufzeit einer 
Vorversicherung erfolgt ist. Dies gilt auch für Verstöße, die 
während eines weiteren oder mehrerer Versicherungsverträge 
der gleichen Art unmittelbar in zeitlicher Abfolge bis zum Be-
ginn der Vorversicherung bestanden haben, 
 
3. der jeweilige Vorversicherer allein wegen des Ablaufs der 
versicherungsvertraglichen Nachmeldefrist, keinen Versiche-
rungsschutz mehr gewährt und 
 
4. der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass die 
Nachmeldefrist des jeweiligen Vorversicherers von ihm unver-
schuldet versäumt wurde. 
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2.5.1 Die Ersatzleistung für diese Fälle ist auf die Höhe und 
den Umfang der zum Zeitpunkt des Verstoßes bestehenden 
Vorversicherung begrenzt, wobei ein über den Rahmen dieses 
Vertrags hinausgehender Versicherungsschutz, sowohl hin-
sichtlich der Höhe als auch des Umfangs, ausgeschlossen ist. 
2.2 gilt entsprechend. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, den jeweiligen Versicherungsvertrag der Vorversicherung 
offen zu legen. 
 
2.5.2 Versicherungsschutz für diese Fälle besteht in Höhe der 
vertraglich vereinbarten Versicherungssumme, maximal je-
doch 1 Mio. EUR je Versicherungsfall und Versicherungsjahr 
für Eigenschäden (1.1.2) bzw. 5 Mio. EUR für Drittschäden 
(1.1.1). 
 
2.5.3 Kommt es zu einer Leistung aus diesem Versicherungs-
vertrag, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, etwaige 
Ansprüche aus dem anderweitigen Versicherungsvertrag an 
den Versicherer abzutreten. 
 
 

3 Umfang des Versicherungsschutzes 

 
3.1 Leistungen der Versicherungen 

 
3.1.1 Sofern Drittschäden versichert sind (1.1.1), umfasst der 
Versicherungsschutz die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 
Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die 
Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten 
Schadenersatzverpflichtungen. 
 
3.1.2 Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechts-
kräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Ent-
schädigung verpflichtet und der Versicherer hierdurch gebun-
den ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben 
oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich 
bestanden hätte. 
 
3.1.3 Sofern Eigenschäden versichert sind (1.1.2), umfasst 
der Versicherungsschutz die Ermittlung und Feststellung des 
Schadens. Auf so entstehende Schadenermittlungskosten – 
sofern mit dem Versicherer zuvor abgestimmt – ist 3.3 sinn-
gemäß anzuwenden. Ebenfalls vom Versicherungsschutz 
umfasst ist die Entschädigung des festgestellten Schadens. 
 
3.1.4 Ermittelt und festgestellt ist ein Schaden dann, wenn der 
Grund und die Höhe des Schadens sowie der Schadenverur-
sacher bewiesen sind. Anerkenntnisse und Vergleiche, die 
vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versiche-
rers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis 
oder Vergleich bestanden hätte 
 
3.1.5 Ist bei Drittschäden die Schadenersatzverpflichtung bzw. 
bei Eigenschäden der Schaden des Versicherungsnehmers 
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen 
vom Anspruch des Dritten freizustellen bzw. den Schaden zu 
begleichen. 

3.1.6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro (EUR). 
Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 
 
3.2 Versicherungssumme, Selbstbehalt 

 
3.2.1 Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag, ab-
gesehen von den Kosten des Rechtsschutzes nach 3.3, der 
dem Versicherer in jedem einzelnen Versicherungsfall oblie-
genden Leistung dar, und zwar mit der Maßgabe, dass nur 
eine einmalige Leistung der Versicherungssumme in Frage 
kommt, 
 

1. gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, 
auf welche sich der Versicherungsschutz erstreckt, 
 
2. bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden ein-
heitlichen Schadens, 
 
3. bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt 
mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beru-
hendes Tun oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn 
die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem 
oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 
 
3.2.2 Für Drittschäden (1.1.1) beträgt die Jahreshöchstersatz-
leistung für alle Versicherungsfälle das Zweifache der verein-
barten Versicherungssumme. Für Eigenschäden (1.1.2) be-
trägt die Jahreshöchstersatzleistung für alle Versicherungsfäl-
le die vereinbarte Versicherungssumme. 
 
3.2.3 Sofern vereinbart, trägt der Versicherungsnehmer den 
im Versicherungsschein und seinen Nachträgen oder den in 
besonderen Bedingungen vereinbarten Selbstbehalt. Der 
Versicherer kann verlangen, dass der Versicherungsnehmer 
seinen Schadenanteil an eine vom Versicherer bestimmte 
Stelle abführt und die Quittung darüber dem Versicherer ein-
sendet. 
 
3.2.4 Vereinnahmte Gebühren oder Honorare werden nicht 
auf die Haftpflichtsumme angerechnet. Ein Anspruch auf 
Rückforderung von Gebühren und Honoraren fällt nicht unter 
den Versicherungsschutz. 
 
3.2.5 In Ergänzung zu Nr. 6 des Allgemeinen Teils gilt folgen-
des: Soweit für das versicherte Risiko eine anderweitige Ver-
sicherung besteht, besteht kein Versicherungsschutz über 
hiesigen Versicherungsvertrag. Die Versicherungssumme des 
Vertrags mit der höchsten Versicherungssumme, bei gleich 
hohen Versicherungssummen diese Versicherungssumme, 
begrenzt die dem Versicherer obliegende Leistung; eine Ku-
mulierung der Versicherungssummen findet also nicht statt.    
§ 78 Absatz 2, Satz 1, VVG gilt entsprechend. 
 
3.3 Kosten des Rechtsschutzes 

 
3.3.1 Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer 
anhängig gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch 
betreffenden Haftpflichtprozesses sowie einer wegen eines 
solchen Anspruchs mit Zustimmung des Versicherers vom 
Versicherungsnehmer betriebenen negativen Feststellungs-
klage oder Nebenintervention gehen voll zu Lasten des Versi-
cherers. Es gilt dabei aber folgendes: 
 



  

 

Internetadresse: WWW.RUV.DE Seite 4 von 10   

1. Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungssum-
me, so trägt der Versicherer die Gebühren und Pauschsätze 
nur nach der der Versicherungssumme entsprechenden Wert-
klasse. Bei den nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Aus-
lagen tritt eine verhältnismäßige Verteilung auf Versicherer 
und Versicherungsnehmer ein. 
 
2. Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag des 
Mindestselbstbehalts, so treffen den Versicherer keine Kos-
ten.  
 
3. Bei erhöhtem Mindestselbstbehalt hat der Versicherungs-
nehmer vorweg die Kosten nach dem Streitwert des erhöhten 
Mindestselbstbehalts allein zu tragen, die Mehrkosten bezüg-
lich des übersteigenden Betrags (bis zum Streitwert vom er-
höhten Mindestselbstbehalt zuzüglich Versicherungssumme) 
trägt der Versicherer. Bezüglich der nicht durch Pauschsätze 
abzugeltenden Auslagen findet die Bestimmung zu 3.3.1 1. 
Satz 2 Anwendung. 
 
4. Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst vertritt oder 
durch einen Sozius oder Mitarbeiter vertreten lässt, werden 
ihnen eigene Gebühren nicht erstattet. 
 
5. Weiterhin ersetzt der Versicherer im Zusammenhang mit 
versicherten Tätigkeiten  
 
- Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der 
Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Versiche-
rungsnehmer begehrt wird und zwar auch soweit es sich um 
Ansprüche auf Unterlassung handelt. Voraussetzung für die 
Gewährung des Versicherungsschutzes ist es, dass der Ver-
sicherer von dem Beginn des Verfahrens unverzüglich, spä-
testens vier Tage nach Zustellung der Antragsschrift oder 
eines Gerichtsbeschlusses, vollständig unterrichtet wird; 
 
- Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens mit dem eine 
Unterlassungsklage gegen den Versicherungsnehmer geltend 
gemacht wird; 
 
- außergerichtliche Anwaltskosten sowie Gerichts- und An-
waltskosten eines Verfahrens, mit dem der Versicherungs-
nehmer auf Widerruf in Anspruch genommen wird. Vorausset-
zung für die Gewährung des Versicherungsschutzes ist, dass 
ein schriftlich begründetes Widerrufsverlangen vorliegt und 
dass der Versicherungsnehmer diesen Versicherungsfall, 
spätestens eine Woche nach Eingang des Widerrufsverlan-
gens schriftlich anzeigt. 
 
3.3.2 An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur 
Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der Haftpflicht-
summe zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer in demsel-
ben Umfang wie an der Ersatzleistung. 
 
3.3.3 Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich an dem Widerstand des Versicherungsnehmers 
scheitert, oder falls der Versicherer seinen vertragsgemäßen 
Anteil zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung stellt, 
so hat der Versicherer für den von der Weigerung bzw. der 
Zurverfügungstellung an entstehenden Mehraufwand an 
Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

3.3.4 Bei mitversicherten Auslandsrisiken gilt folgendes: 
 
Abweichend von 3.3.1 werden die Aufwendungen des Versi-
cherers für Kosten als Leistungen auf die Versicherungssum-
me angerechnet. Kosten sind Anwalts-, Sachverständigen-, 
Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls sowie Schadenregulierungskosten, auch Rei-
sekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen; dies gilt 
auch dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind. 
 
 

4 a) Ausschlüsse 

 
4.1 Sofern Eigenschäden versichert sind (siehe 1.1.2), bezieht 

sich der Versicherungsschutz nicht 
 
4.1.1 auf Schäden, die sich aus getroffenen oder unterlasse-
nen Entscheidungen in Fragen unternehmerischen Ermes-
sens herleiten (unternehmerische oder strategische Fehlent-
scheidung) oder die sich aus einer fehlerhaften Einschätzung 
des Eintreffens zukünftiger Entwicklungen ergeben; 
 
4.1.2 auf Schäden, die sich aus einem Organisations-, Über-
wachungs- oder Auswahlverschulden der Geschäftsleitung 
herleiten (z.B. fehlende Arbeitsanweisungen, Personalman-
gel); 
 
4.1.3 auf Schäden, die aus einer Betriebsunterbrechung oder 
aus einem Produktrückruf resultieren; 
 
4.1.4 auf Schäden aus Spekulationsgeschäften, soweit diese 
nicht innerhalb eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs 
erforderlich und üblich sind (z.B. Kurssicherungsgeschäfte). 
Ausgeschlossen sind hierbei insbesondere Investitionsent-
scheidungen die auf Gewinnerzielung gerichtet und wegen der 
Unsicherheit künftiger wirtschaftlicher Entwicklungen (z.B. 
Überangebot/Preisverfall, Änderung politischer Rahmenbe-
dingungen, konjunkturelle Schwankungen) in besonderem 
Maße mit Risiken behaftet sind. 
 
4.2 Der Versicherungsschutz bezieht sich weiterhin nicht 

 
4.2.1 auf die Erfüllung von Verträgen sowie auf die an die 
Stelle der Erfüllungsleistung tretenden Erfüllungssurrogate. 
Hierzu gehören insbesondere Ansprüche auf Nacherfüllung, 
Rücktritt, Minderung oder Schadenersatz statt der Leistung; 
 
4.2.2 auf Ansprüche soweit sie aufgrund Vertrags oder be-
sonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht hinausgehen; 
 
4.2.3 auf Ansprüche aus der Überschreitung von Voranschlä-
gen und Krediten; 
 
4.2.4 auf Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassen-
führung, durch Verstöße beim Barzahlungsakt, durch Verun-
treuung des Personals des Versicherungsnehmers entstehen. 
Letzteres gilt beim (vorläufigen) Insolvenzverwalter, Sachwal-
ter und Treuhänder nach Insolvenzordnung insoweit nicht, als 
dieser wegen Verletzung seiner Aufsichts- und Überwa-
chungspflicht in Anspruch genommen wird; 
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4.2.5 auf Ansprüche wegen vorsätzlicher Schadensverursa-
chung oder wegen Schäden durch wissentliches Abweichen 
von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des 
Machtgebers (Berechtigten) oder durch sonstige wissentliche 
Pflichtverletzung. Sofern die vorsätzliche Schadenverursa-
chung oder wissentliche Pflichtverletzung streitig ist, besteht 
Versicherungsschutz für die Abwehr- und Verteidigungskosten 
unter der Bedingung, dass der Vorsatz oder die wissentliche 
Pflichtverletzung nicht durch rechtskräftige Entscheidung, 
Vergleich oder Anerkenntnis festgestellt wird. Erfolgt eine 
solche Feststellung, entfällt der Versicherungsschutz rückwir-
kend. Der Versicherungsnehmer ist dann verpflichtet, dem 
Versicherer die erbrachten Leistungen zurückzuerstatten; 
 
4.2.6 auf Haftpflichtansprüche von 
 
1. Mitgesellschaftern (12) des Versicherungsnehmers, 
 
2. Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft leben; 
 
4.2.7 auf Schadenersatzansprüche von juristischen Personen, 
wenn die Majorität der Anteile und von sonstigen Gesellschaf-
ten, wenn ein Anteil dem Versicherungsnehmer oder Versi-
cherten oder einem Sozius oder Angehörigen des Versiche-
rungsnehmers oder Versicherten gehört; 
 
4.2.8 auf Ansprüche im Zusammenhang mit Patentrechtsver-
letzungen oder im Zusammenhang mit Verletzungen von 
Schweigepflichts-, Datenschutz- oder Geheimhaltungsverein-
barungen, insbesondere der unbefugten Weitergabe von In-
formationen über Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, es 
sei denn, dies ist ausdrücklich mitversichert (1.1.8); 
 
4.2.9 aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, 
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied privater Unternehmun-
gen, Vereinen, Verbänden und als Syndikus. Dies gilt nicht, 
sofern der Versicherungsnehmer ein Verein oder Verband ist 
oder er als Unternehmensberater versichert und als Interims-
manager tätig ist. 
 
4 b) Spezielle Ausschlüsse 

 
Die folgenden Ausschlüsse (4.2.10 bis 4.2.39) gelten nur 
punktuell für bestimmte Berufsgruppen und Tätigkeiten (Be-
triebsarten). Welche der folgenden Ausschlüsse gelten und für 
welche Berufsgruppen und Tätigkeiten, entnehmen Sie bitte 
Ihrem Versicherungsschein. 
 
4.2.10 Beteiligungsausschluss 
 
auf Ansprüche von Kunden, die mit dem Versicherungsneh-
mer durch Personalunion, Gesellschaftsverhältnis oder Kapi-
talbeteiligung verbunden sind; 
 
4.2.11 Umweltausschluss 
 
auf Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die dadurch ent-
standen sind, dass der Zustand des Bodens, der Luft oder des 
Wassers (auch Grundwasser/Gewässer) nicht oder fehlerhaft 
berücksichtigt worden ist; 

4.2.12 Planungs- und Architektenausschluss 
 
auf Ansprüche aus der Planung von Produktionsabläufen, der 
Berechnung von Bauzeiten und Lieferfristen sowie einer Tä-
tigkeit als Architekt (auch Bauvorlageberechtigte); 
 
4.2.13 Bonitätsausschluss 
 
auf Ansprüche aus der unterlassenen Prüfung der Bonität 
oder Kreditwürdigkeit von Beteiligten oder der unterlassenen 
Weitergabe von Kenntnissen hierüber; 
 
4.2.14 Versicherungsausschluss 
 
auf Ansprüche, die darauf beruhen, dass Versicherungsver-
träge nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeschlossen, erfüllt 
oder fortgeführt werden; 
 
4.2.15 Anfechtungsausschluss 
 
auf Ansprüche, die darauf beruhen, dass die vorgenommenen 
Rechtsgeschäfte einen Tatbestand geschaffen haben, der den 
Anfechtungsbestimmungen der Insolvenzordnung oder des 
Anfechtungsgesetzes unterliegt; 
 
4.2.16 Gewässerausschluss 
 
auf Ansprüche, die darauf beruhen, dass die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit eines Gewässers 
- einschließlich des Grundwassers - verändert wird; 
 
4.2.17 Dienstverhältnisausschluss 
 
auf Ansprüche von Unternehmen, mit denen der Versiche-
rungsnehmer hinsichtlich der versicherten Tätigkeit in einem 
Dienstverhältnis (als Angestellter oder freier Mitarbeiter) steht 
oder als Subunternehmer tätig wird, soweit es sich nicht um 
Regressansprüche wegen Schädigungen Dritter handelt; 
 
4.2.18 EDV-Anlagenausschluss 
 
auf Ansprüche aus dem technischen Versagen empfohlener 
oder eingesetzter EDV-Anlagen/Datenübertragungsnetze, z.B. 
durch fehlerhafte Software oder durch Programmmanipulation 
unbefugter Dritter; 
 
4.2.19 Vergebliche Aufwendungen- und Rückrufsausschluss 
 
auf Ansprüche wegen Aufwendungen in Erwartung ordnungs-
gemäßer Leistung (z. B. vergebliche Investitionen) durch den 
Versicherungsnehmer oder einen Dritten oder Rückruf von 
eigenen oder fremden Erzeugnissen; 
 
4.2.20 Urheberrechtsausschluss 
 
auf Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte 
Erzeugnisse (Produkte/Leistungen) oder Arbeiten gegen Ur-
heber- oder Patentrecht verstoßen; 
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4.2.21 Datenausschluss 
 
auf Ansprüche aus dem technischen Versagen von Datenver-
arbeitungsanlagen sowie Vorrichtungen zur sicheren Aufbe-
wahrung, Transport oder Vernichtung von Daten; 
 
4.2.22 Aufbewahrungs- und Dokumentationsausschluss 
 
auf Ansprüche aus der Verletzung von gesetzlichen Aufbe-
wahrungs- und Dokumentationspflichten; 
 
4.2.23 Finanzanlagenausschluss 
 
auf Ansprüche aus der Anlage von privatem oder Unterneh-
mens- bzw. Betriebsvermögen in Finanzinstrumente im Sinne 
von § 1, Absatz 11, KWG Hierzu gehören insbesondere Ak-
tien, Derivate, Options- und Genussscheine sowie Anteile an 
Investmentvermögen und Vermögensanlagen; 
 
4.2.24 Ausschluss des kaufmännischen Ermessens 
 
auf Ansprüche, die darauf beruhen, dass Fragen kaufmänni-
schen Ermessens nicht oder fehlerhaft berücksichtigt oder 
entschieden werden. Hierzu gehört insbesondere die Ent-
scheidung über die Fortführung oder Kündigung von Versiche-
rungsverträgen des Schuldners; 
 
4.2.25 Zusicherungs- und Beteiligungsausschluss 
 
auf Schäden aus Zusicherungen oder Auskünften über Eigen-
schaften von Sachen oder Rechten, über Wertentwicklungen 
und Erträge sowie aus sonstiger fehlerhafter oder nicht erfolg-
ter Beratung; 
 
4.2.26 Kreditausschluss 
 
auf Ansprüche aus dem Kreditvermittlungsgeschäft sowie der 
Darlehensgewährung jeglicher Art; 
 
4.2.27 Planungs- und Überwachungsausschluss 
 
auf Ansprüche aus der Planung (wohl hingegen Layoutpla-
nung), Konstruktion oder Berechnung von Fabriken, Gebäu-
den, Maschinen und Anlagekomponenten einschließlich der 
Bauüberwachung (Architekten- und Ingenieurrisiko) sowie der 
Berechnung von Bauzeiten und Lieferfristen; 
 
4.2.28 Organhaftungsausschluss 
 
auf Ansprüche im Zusammenhang mit der Erhebung von 
Organhaftungsansprüchen (z. B. § 43 GmbH, 93 AktG) ge-
genüber dem Versicherungsnehmer; 
 
4.2.29 Kreditberatungsausschluss 
 
auf Ansprüche, die darauf beruhen, dass ein Kredit oder Zwi-
schenkredit nicht gewährt wird oder Kreditmittel nicht oder nur 
zu anderen Konditionen beschafft werden können; 
 
4.2.30 Zweckentfremdungsausschluss 
 
auf Ansprüche, die darauf beruhen, dass zweckgebundene 
Gelder für zweckfremde Aufgaben oder Leistungen verwendet 
werden; 

4.2.31 Kostenvoranschlags-, Finanzierungsplan- und Fristen-
ausschluss 
 
auf Ansprüche, die darauf beruhen, dass Kostenvoranschläge, 
Finanzierungspläne, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Bauzei-
ten oder Lieferfristen nicht eingehalten oder falsch berechnet 
werden; 
 
4.2.32 Grundstücksverwertungsausschluss 
 
auf Ansprüche, die darauf beruhen, dass Grundstücke, grund-
stücksgleiche Rechte, Bauwerke, Baumaterial oder sonstige 
Wirtschaftsgüter nicht oder nur mit Verlust veräußert oder 
verwertet werden können; 
 
4.2.33 Reiseveranstalterausschluss 
 
auf die Tätigkeit als Reiseveranstalter oder Reiseunterneh-
mer; 
 
4.2.34 Baugrundwert- und Altlastengutachtenausschluss 
 
auf Ansprüche aus Begutachtungen in den Bereichen Altlas-
ten, Baugrundwert, Bodensanierung und Umweltschäden; 
 
4.2.35 EDV-Optionsausschluss 
 
auf den Hompageservice, die EDV-Dienstleistung und das 
Internet-Providing, es sei denn hiervon ist eines oder sind 
mehrere ausdrücklich mitversichert; 
 
4.2.36 Kaufmannsausschluss 
 
auf kaufmännische Kalkulations-, Investitions- und Organisati-
onstätigkeiten, wenn zum betreuenden Vermögen ein Gewer-
bebetrieb, eine Beteiligung an einem solchen oder Wertpa-
pierbesitz im Nennwert von über 2.500 EUR gehört, es sei 
denn, dies ist ausdrücklich mitversichert; 
 
4.2.37 WEG-Verwalterausschluss 
 
auf die Haus-, Grundstücks- und Wohnungseigentumsverwal-
tung von mehr als 100 Wohneinheiten, es sei denn, dies ist 
ausdrücklich mitversichert; 
 
4.2.38 Bauvorhabenausschluss 
 
auf die Bearbeitung von eigenen und fremden Bauvorhaben 
auf rechtlichem und finanziellem Gebiet, es sei denn, dies ist 
ausdrücklich mitversichert; 
 
4.2.39 Grundbesitzverwaltungsausschluss 
 
auf die Verwaltung von eigenem und fremdem Haus- und 
Grundbesitz, es sei denn, dies ist ausdrücklich mitversichert. 
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5 Beitragszahlung und Beginn des Versicherungsschut-
zes, Beitragsregulierung, Beitrag bei vorzeitiger Vertrags-
beendigung 

 
5.1 Beitragszahlung 

 
In Ergänzung zu Nr. 3.5 des Allgemeinen Teils ist der Versi-
cherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen. 
 
5.2 Beitragsregulierung 

 
5.2.1 In Ergänzung zu Nr. 4 des Allgemeinen Teils gilt folgen-
des: Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers, 
kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds ver-
langen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Ver-
schulden trifft. 
 
5.2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-
nehmers oder sonstiger Feststellungen, wird der Beitrag ab 
dem Beginn der laufenden Versicherungsperiode, in der die 
Mitteilung zu erfolgen hat, neu festgesetzt. Der vertraglich 
vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 
werden. 
 
5.2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des 
für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet 
eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer 
zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mittei-
lung über den erhöhten Beitrag erfolgen. 
 
5.2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versi-
cherungen mit Beitragsvorauszahlungen für mehrere Jahre 
Anwendung. 
 
5.3 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

 
5.3.1 Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode, steht dem Versicherer 
für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrags 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat. 
 
5.3.2 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt wegen 
Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten oder durch An-
fechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung be-
endet, steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksam-
werden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. 
 
5.3.3 Tritt der Versicherer wegen Nichtzahlung des Erst- bzw. 
Einmalbeitrags zurück, kann er eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen. 
 

6 Kündigung, Wegfall des versicherten Interesses 

 
6.1 Kündigung 

 
6.1.1 Der Vertrag kann durch einseitige Erklärung (Kündigung) 
nur zu dem vereinbarten Vertragsende aufgehoben werden. 
Die Erklärung ist spätestens drei Monate vor Ablauf des Ver-
trags gegenüber dem Vertragspartner abzugeben. 
 
6.1.2 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren, kann 
der Vertrag schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf 
folgenden Jahres vom Versicherungsnehmer gekündigt wer-
den. 
 
6.1.3 Kündigung im Schadenfall 
 
1. Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines Versi-
cherungsfalls gekündigt werden, wenn eine Zahlung aufgrund 
eines Versicherungsfalls geleistet oder der Haftpflichtanspruch 
rechtshängig geworden ist oder der Versicherungsnehmer mit 
einem von ihm geltend gemachten Versicherungsanspruch 
rechtskräftig abgewiesen wurde. 
 
2. Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht spätes-
tens einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der 
Rechtsstreit durch Klagerücknahme, Anerkenntnis oder Ver-
gleich beigelegt oder das Urteil rechtskräftig geworden ist, 
ausgeübt wird. 
 
3. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, ob er mit sofor-
tiger Wirkung oder zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode kündigt. Die Kündigung des Versicherers wird 
nach einem Monat wirksam. 
 
6.1.4 Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz ins 
Ausland, so ist der Versicherer berechtigt, den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
 
6.1.5 Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden; sie soll 
durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Maßgeblicher Zeit-
punkt ist der Zugang der Erklärung bei dem Vertragspartner. 
 
6.2 Wegfall des versicherten Interesses 

 
6.2.1 In Ergänzung zu Nr. 7 des Allgemeinen Teils gilt als 
Wegfall des versicherten Interesses auch, wenn eine zur Be-
rufsausübung des Versicherungsnehmers erforderliche Er-
laubnis aufgehoben wird. 
 
6.2.2 Eine Reduzierung des Umfangs der versicherten Tätig-
keit stellt keinen Wegfall des versicherten Interesses im Sinne 
dieser Vorschrift dar. In Abweichung von 5.3.1 steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt seiner Kenntnis 
von den maßgeblichen Umständen zu. 
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7 Anzeigepflichten, Gefahrerhöhungen, andere Obliegen-
heiten 

 
7.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände 

 
7.1.1 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versiche-
rers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen im Sinne des 
Satzes 1 stellt. 
 
7.1.2 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen. 
 
7.1.3 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrer-
heblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt 
oder dies arglistig verschwiegen. 
 
7.2 Rücktritt 

 
7.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr-
erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten. 
 
7.2.2 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die 
unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gemacht hat. Das Rücktrittsrecht des 
Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzei-
gepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte. 
 
7.2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 
 
7.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

 
7.3.1 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer 
den Vertrag kündigen. 
 
7.3.2 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

7.3.3 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungspe-
riode Vertragsbestandteil. 
 
7.3.4 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schrift-
form kündigen. 
 
7.4 Frist zur Geltendmachung 

 
7.4.1 Der Versicherer muss die ihm nach 7.2 und 7.3 zu-
stehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, auf die er 
seine Erklärung stützt. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 
 
7.4.2 Der Versicherer kann sich auf die in 7.2 und 7.3 genann-
ten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
 
7.5 Gefahrerhöhungen 

 
7.5.1 Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, nach 
Abgabe seiner Vertragserklärung eine Gefahrerhöhung ohne 
Einwilligung des Versicherers vorzunehmen oder zu gestatten. 
Erkennt der Versicherungsnehmer eine solche nachträglich 
oder tritt diese unabhängig von seinem Willen ein, hat er dies 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 1.4 bleibt hiervon 
unberührt. 
 
7.5.2 Der Versicherer ist berechtigt nach seiner Wahl 
 
1. den Vertrag zu kündigen, 
 
2. ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen der höheren 
Gefahr entsprechenden Beitrag zu verlangen (7.3.4 gilt ent-
sprechend) oder aber die Absicherung der höheren Gefahr 
auszuschließen oder 
 
3. die Leistung zu verweigern für den Fall, dass der Versiche-
rungsfall nach der Gefahrerhöhung eintritt und der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht nach 7.5.1, Satz 1, vorsätzlich 
verletzt hat, bzw. seine Leistung im Falle grober Fahrlässigkeit 
entsprechend einem der Schwere des Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen (9.2). 
 
7.5.3 Tritt in den Fällen des 7.5.1, Satz 2, der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, 
ist der Versicherer gleichfalls von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, sofern dem Versicherer die Gefahrerhöhung unbe-
kannt geblieben ist. Für die Leistungspflicht des Versicherers 
gilt 7.5.2 3. entsprechend. 
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7.5.4 Hat der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
7.5.1, Satz 1, vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, kann 
der Versicherer den Vertrag fristlos, in allen übrigen Fällen mit 
einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
7.5.5 Abweichend von 7.5.3, Satz 1 und 7.5.4 bleibt der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Gefahrerhöhung 
weder ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls noch 
den Umfang der Leistungspflicht war oder aber zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalls die Frist zur Kündigung seitens 
des Versicherers abgelaufen und diese nicht erfolgt war. 
 
7.5.6 Der Versicherer kann die Rechte nach 7.5.2 nur binnen 
eines Monats nach erlangter Kenntnis ausüben. 
 
 

8 Versicherungsfall, Anzeigepflicht und sonstige Oblie-
genheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

 
8.1 Versicherungsfall 

 
Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrags ist der Verstoß, 
der Haftpflichtansprüche im Sinne von 1.1.1 bzw. Schäden im 
Sinne von 1.1.2 zur Folge haben könnte. 
 
8.2 Anzeige des Versicherungsfalls 

 
8.2.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüg-
lich, spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich (Nr. 8 des 
Allgemeinen Teils) anzuzeigen. Der Versicherungsnehmer hat 
dem Versicherer innerhalb einer Woche die Tatsachen anzu-
zeigen, die seine Verantwortlichkeit gegenüber einem Dritten 
zur Folge haben könnten. Macht der Dritte seinen Haftpflicht-
anspruch gegenüber dem Versicherungsnehmer geltend, so 
ist der Versicherungsnehmer zur Anzeige innerhalb einer 
Woche nach der Geltendmachung verpflichtet. Wird gegen 
den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich 
geltend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt, ihm gericht-
lich der Streit verkündet oder ein Schiedsgerichtsverfahren 
angestrengt, hat er dies dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen. Dies gilt auch, wenn gegen den Versicherungsnehmer 
wegen des den Haftpflichtanspruch begründenden Schaden-
sereignisses ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. 
 
8.2.2 Zur Wahrung der Fristen genügt die rechtzeitige Absen-
dung der Anzeige. Für die Erben des Versicherungsnehmers 
tritt an Stelle der Wochenfrist jeweils eine Frist von einem 
Monat. 
 
8.2.3 Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet (9.2). Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherer auf andere Weise vom Versicherungsfall rechtzei-
tig Kenntnis erlangt hat. 
 
8.3 Weitere Behandlung des Versicherungsfalls 

 
8.3.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beach-
tung der Weisungen des Versicherers (insbesondere auch 
hinsichtlich der Auswahl des gegebenenfalls zu beauftragen-
den Rechtsanwalts) nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur 
Klarstellung des Versicherungsfalls dient, sofern ihm dabei 
nichts Unbilliges zugemutet wird. 

Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie 
bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen, 
ihm ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu 
erstatten, alle Tatumstände, welche auf den Versicherungsfall 
Bezug haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versiche-
rers für die Beurteilung des Versicherungsfalls erheblichen 
Schriftstücke einzusenden. Den aus Anlass eines Versiche-
rungsfalls erforderlichen Schriftwechsel hat der Versiche-
rungsnehmer unentgeltlich zu führen. 
 
8.3.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprü-
che zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben. Wird gegen den Versiche-
rungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend ge-
macht, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. 
Er führt den Rechtsstreit im Namen der versicherten Person. 
Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht 
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angefor-
derten Unterlagen zur Verfügung stellen. 
 
8.3.3 Eine Streitverkündung seitens des Versicherungsneh-
mers an den Versicherer ist nicht erforderlich; die Kosten einer 
solchen werden vom Versicherer nicht ersetzt. 
 
 

9 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 
9.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 

diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu 
erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos in 
Schriftform kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte. 
 
9.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 

verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Der 
Versicherer bleibt indes zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder auf den Versicherungsfall oder dessen 
Feststellung Einfluss gehabt hat. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-
mer. Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 
davon, ob der Versicherer ein ihm nach 9.1 zustehendes Kün-
digungsrecht ausübt. 
 
9.3 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-

ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
 

10 Mitversicherte Personen 

 
10.1 Unmittelbar gegen mitversicherte Personen (1.1.1) erho-

bene Haftpflichtansprüche Dritter sind im Rahmen des Ver-
trags mitversichert, soweit die in Anspruch genommene Per-
son im Auftrag und im Namen des Versicherungsnehmers 
tätig geworden ist. 



  

 

Internetadresse: WWW.RUV.DE Seite 10 von 10   

10.2 Soweit sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprü-

che gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer 
selbst erstreckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag be-
züglich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmun-
gen auch auf diese Personen sinngemäße Anwendung. Bei 
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen besteht Versiche-
rungsschutz mit der Maßgabe, dass ein amtlicher Vertreter 
bestellt ist und im Übrigen subjektive Umstände im Sinne von 
10.3 allen übrigen Mitgliedern zugerechnet werden. Ausge-
nommen hiervon sind die Bestimmungen zur Beitragszahlung 
und zur Kündigung des Versicherungsvertrags. Die Ausübung 
der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließ-
lich dem Versicherungsnehmer zu. 
 
10.3 Nimmt eine juristische Person für sich selbst Versiche-

rung, so besteht Versicherungsschutz mit der Maßgabe, dass 
in der Person des Verstoßenden gegebene subjektive Um-
stände, durch welche der Versicherungsschutz beeinflusst 
wird, als bei dem Versicherungsnehmer selbst vorliegend 
gelten. 
 
 
11 Abtretungsverbot, Übergang von Ersatzansprüchen 

 
11.1 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 

Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versiche-
rers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtre-
tung an den geschädigten Dritten ist zulässig, sofern nicht die 
Vertragsparteien durch Individualabrede etwas anderes ver-
einbart haben. 
 
11.2 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 

gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt hat. 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. Der Versicherer kann die 
Ausstellung einer den Forderungsübergang nachweisenden 
Urkunde verlangen. 
 
11.3 Der Versicherungsnehmer hat Ersatzansprüche nach 

11.2 oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvor-
schriften zu wahren und bei deren Durchsetzung durch den 
Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
 
11.4 Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheit nach 

11.3 vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Drit-
ten verlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnisses zu kürzen. 
Die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
 
11.5 Der Versicherer macht den nach 11.2 übergegangenen 

Ersatzanspruch (Rückgriff) des Versicherungsnehmers gegen 
dessen Mitarbeiter (mitversicherte Personen im Sinne von 10) 
nur geltend, wenn dieser seine Pflichten wissentlich verletzt 
hat. 
 

12 Gesellschafterklausel 

 
12.1 Der Versicherungsfall auch nur eines Gesellschafters gilt 

als Versicherungsfall aller Gesellschafter. Als Gesellschafter 
gelten Personen, die ihren Beruf nach außen hin gemein-
schaftlich ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob sie durch Ge-
sellschaftsvertrag oder einen anderen Vertrag verbunden sind 
oder nicht (Scheingesellschafter). 
 
12.2 Der Versicherer tritt für alle Gesellschafter zusammen mit 

einer einheitlichen Durchschnittsleistung wie folgt ein: 
 
12.2.1 Die Leistung auf die Haftpflichtsumme wird in der Wei-
se berechnet, dass zunächst bei jedem einzelnen Gesell-
schafter festgestellt wird, wie viel er vom Versicherer zu erhal-
ten hätte, wenn er, ohne Gesellschafter zu sein, allein einzu-
treten hätte (fiktive Leistung), und sodann die Summe dieser 
fiktiven Leistung durch die Zahl aller, auch der Gesellschafter, 
die nicht Versicherungsnehmer sind, geteilt wird. 
 
12.2.2 Bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in 3.3 in 
sinngemäßer Verbindung mit diesen Bestimmungen anzu-
wenden. Dieser Durchschnittsversicherungsschutz besteht 
daher auch zu Gunsten eines Gesellschafters, der nicht Versi-
cherungsnehmer dieses Vertrags ist. 
 
12.2.3 Einen Ausschlussgrund nach 4 oder ein Rechtsverlust 
nach 3.3.3 sowie nach 9, der in der Person eines Gesellschaf-
ters vorliegt, geht zu Lasten aller Gesellschafter. Soweit sich 
ein Rechtsverlust nach 9 an eine Unterlassung knüpft, wirkt 
das Tun eines Gesellschafters zugunsten aller Gesellschafter. 
 
 
13 Zuständiges Gericht, nationales Recht und Sprache 

 
13.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder, in teilweiser Abänderung zu 
Nr. 9 des Allgemeinen Teils seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, 
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen 
gegen den Versicherungsnehmer ist dieses Gericht aus-
schließlich zuständig. Hat der Versicherungsnehmer nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertrags-
gesetzes verlegt oder ist dieser im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer oder den Versicherungsnehmer nach dem Sitz 
des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 
 
13.2 Auf den Versicherungsvertrag findet ausschließlich deut-

sches Recht Anwendung. Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
13.3 Im Übrigen gilt das Versicherungsvertragsgesetz. 

 
 

 


